
Gebäudeenergiegesetz: Zieht euch warm an!

Jürgen Roth, Neue Internationale 275, Juli/August 2023

Das vom Bundestag noch zu verabschiedende Gesetz bewegt die Republik wie selten ein zweites. In
diesem Artikel wollen wir den Charakter dieser Debatten ebenso beleuchten wie die Konturen des
Gesetzentwurfs. Schließlich skizzieren wir eine grundlegende Alternative, die sich sowohl über die
Grenzen der bisherigen Diskussion als auch über den Dschungel aus Förderungen und
Subventionen, Marktwirtschaft und Ordnungspolitik zu erheben versucht, der in breiten Kreisen der
Bevölkerung durch seine Intransparenz Unverständnis, Ratlosigkeit, Angst und Wut auslöst.

Primärenergieverbrauch nach Sektoren

Zwischen 2010 und 2020 sanken in der BRD die Treibhausgasemissionen in Mio. t CO2-Äquivalenten
von 932 auf 731, um zwischen 2020 und 2022 wieder auf 746 anzusteigen. Lt. Klimaschutzgesetz
sollen sie bis 2030 auf 440 fallen.

Gliedern wir den Verbrauch und den Anteil erneuerbarer Energien im Jahr 2022 nach Sektoren auf,
so ergeben sich für den Bruttostromverbrauch 550 Mrd. kWh, davon stammen 46,2 % aus
erneuerbaren Energien. Der Endenergieverbrauch im Verkehrssektor beläuft sich auf 597 Mrd.
kWh, der Anteil der Erneuerbaren beträgt 6,8 %, der für Wärme (und Kälte!) 1.155 Mrd. kWh, bei
einem Anteil von 17,4 % aus Erneuerbaren. Somit verbraucht dieser Sektor mehr Primärenergie als
die beiden anderen zusammen und ist der mit dem zweitniedrigsten Anteil an erneuerbaren
Energien.

Es hört sich also gut an, dass die Bundesregierung den Anteil erneuerbarer Energien bei Gebäuden
erhöhen will. Allerdings spart die Gesetzesvorlage klassenpolitisch selbstverständlich im letzten
Sektor Industrie, Handel und Dienstleistungen aus und beschränkt sich auf Immobilien- und
Wohnungseigentum.

Von den 41 Mio. deutschen Haushalten werden 80 % derzeit mit fossilen Energieträgern beheizt:
fast die Hälfte mit Erdgas, 25 % mit Öl und 14 % mit Fernwärme. Richtig angepackte Umgestaltung
vorausgesetzt, könnte das Stiefkind Wohnungssektor also durchaus einen merklichen Beitrag zur
Klimaneutralität leisten. Doch dazu müsste das Gebäudeenergiegesetz vernünftig konzipiert sein.

Konturen

Ursprünglich sollte der Gebäudesektor erst 2025 gesetzlich erfasst werden. Dies wurde nun auf
2024 vorgezogen. Die „Wärmewende“ beinhaltet, dass ab diesem Jahr Heizungen, die bis 1991
installiert wurden, gegen neue ausgetauscht werden müssen, die zu mind. 65 % mit erneuerbarer
Energie betrieben werden, also z. B. mit Wärmepumpen, die Zugang zur Erdwärme verschaffen
(geothermisches Prinzip). Bis 2045 sollen dann alle Heizungen diese Auflagen erfüllen und
ansonsten ausgetauscht werden.

Eigentlich müssten ab nächstem Jahr 4 Mio. neue Heizungen eingebaut werden, aufgrund
zahlreicher Ausnahmen sind es aber „nur“ hunderttausende. Auch hybride Systeme dürfen benutzt
werden wie neue Erdgasheizungen, die vielleicht irgendwann später auch mit Wasserstoff betrieben
werden können. Ökologisch gesehen ist der Einsatz von Wasserstoff, selbst wenn er „grün“ erzeugt
werden sollte, für Verbrennungszwecke jedoch ziemlicher Unsinn. Aber das stört ja nicht, wenn ein
Teil der deutschen Energieindustrie und des Finanzkapitals Rieseninvestitionen in die
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„Wasserstoffstrategie“ plant und tätigt.

Heilige Kuh Privateigentum

Ende 2020 existierten in der Bundesrepublik 19 Mio. Wohngebäude, davon 2/3 Einfamilienhäuser.
Nur 3 Mio. beherbergten 3 und mehr Wohnungen. In Einfamilienhäusern lebten durchschnittlich 3
Personen. Diese sind auch am weitesten von ökologischer Nachhaltigkeit entfernt. Studien zeigen,
dass diese erst ab einer Wohnfläche von unter 45 m² pro Kopf erreicht werden kann. Die
Zersiedelung vergrößert zudem den Gegensatz zwischen Stadt und Land, verlängert Wege und
damit erhöht sie den Energieverbrauch unnötig. Gebäudesanierungen an Einfamilienhäusern
drosselten zudem nicht den Energieverbrauch, sondern führten zu erhöhter Innentemperatur
(durchschnittlich um 2° C). Das Eigenheim ist also die ökologisch schädlichste Form des Wohnens.

Eine zukünftige sozialistische Gesellschaft wäre aus all diesen Gründen gut beraten, seine
Förderung gänzlich einzustellen, auf derartige Neubauten zu verzichten und zu einer Besiedlung
nach dem Clusterprinzip überzugehen. Cluster meint hier die gleichmäßige Verteilung von Industrie,
Dienstleistung, Handwerk, Gewerbe, Landwirtschaft und Forsten sowie Freizeiterholung und
Wohnen etc. Dieses Prinzip verbindet genügend Fläche für rationale Betriebsweisen mit diversen,
praktisch überall leicht verfügbaren Angeboten im nahen und mittleren Bereich.

Die ökologisch schädlichste Form des Wohnungsprivateigentums beizubehalten und an ihrem
Energieverbrauch herumzudoktern, ist schon Klimafrevel genug, doch wenn schon heiliges
Privateigentum, dann richtig. So denken jedenfalls Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck
und sein Stab. Darum setzt das Gebäudeenergiegesetz ja auch auf die kleinteilige Einzellösung
Heizungstausch und die ebenso individuelle „Verantwortung“ der Immobilienbesitzer:innen. Es
grünt so grün, wenn Habecks Flausen blühen! Darum ist in seiner ganzen Anlage das Gesetz weder
ökologisch noch sozial.

Koalitionsklima

Auch hier waren Hitzerekorde zu verzeichnen. Kurz nach Kabinettsbeschluss kritisierte die FDP,
deren Verkehrsminister Wissing dafür sorgt, dass in seinem Sektor der Anteil erneuerbarer
Energien am heftigsten gedeckelt ausfällt, an der Vorlage deren „planwirtschaftliche“
Regulierungswut zu Lasten der Privaten, mangelnde Technologieoffenheit und Überforderung der
Haus- und Wohnungseigentümer:innen. Zudem seien Starttermine unklar.

Ende Mai beförderte die Entlassung von Wirtschaftsstaatssekretär Graichen – ein „Amigo“ Habecks
– weitere Dissonanzen. In diesen kakophonen Chor fielen dann auch die Abgeordneten Göring-
Eckardt (Grüne), Kruse (FDP), der Verband kommunaler Unternehmen und die Gewerkschaft IGBCE
ein. Bundesbauministerin Geywitz machte am 2. Teil des Gebäudeenergiegesetzes ein neues Fass
auf und kritisierte die zu hohen Auflagen bzgl. Wärmedämmung bei Neubauten (EH40). Nicht etwa,
dass sie zu Recht bemängelt hätte, dass diese Regelung die besonders sanierungsbedürftigen
Bestandsbauten gänzlich außer Acht ließ, nein, sie meinte, weniger Dämmung bei Neubauten täte es
auch (EH 55).

Somit stand es lange Zeit auf der Kippe, ob das Gesetz überhaupt vor der Sommerpause durchs
Parlament beschlossen werden konnte. Am 13.6. einigte man sich auf Leitplanken im Kabinett, so
dass ab 15.6. die 1. Lesung im Bundestag beginnen konnte.

Geywitz und Habeck hatten dann zur Abwechslung mal eine gute Idee. Sie wollen das
Gebäudeenergiegesetz mit kommunaler Wärmeplanung koppeln. Aber auch diese Absicht wird von
der Realität konterkariert.



Die kommunale Wärmeplanung steht nämlich lt. Umfrage des Deutschen Städtetags vielerorts noch
am Anfang. Lediglich 4 % von 119 befragten Kommunen befinden sich bereits in der Umsetzung. Sie
soll ab 2026 für Großstädte und ab 2028 für die restlichen Gemeinden vorliegen. Allein die
Planungs- und Beratungskosten pro Gemeinde werden auf bis zu 200.000 Euro geschätzt,
notwendiges zusätzliches Personal nicht mit eingerechnet. Schuldenbremser Lindner wird’s nicht
freuen, aber der ist ja vielleicht dann nicht mehr zuständig. Angesichts der Klimakrise erinnert das
Agieren des Kabinetts Scholz an einen Komödienstadl. Andere Länder wie Dänemark sind da
Jahrzehnte weiter.

Konservative Kritik

Diese Art Kritik am Gesetz spielt insofern einen Doppelpass mit der AfD, als die Überforderung
mancher Kleineigentümer:innen etwas Richtiges anspricht, weil viele durchaus der Schuh drückt.
Dabei geht es nicht nur um Finanzen, sondern um undurchsichtige und bürokratische
Förderungsregelungen sowie Ratlosigkeit, welche Alternativen zur alten Heizung die besseren sind.
Auf Wasserstoff aus Marokko oder vom Arabischen Golf warten oder doch die teurere Wärmepumpe
bestellen, die möglicherweise – es hängt ja von der verfügbaren Erdwärme ab – nichts bringt? Und
wann kann das Installations- und Heizungsgewerbe überhaupt liefern?

Die zweite Hauptkomponente dieses Rechtsdiskurses – mangelnde Technologieoffenheit – haben wir
oben bereits widerlegt (Wasserstoffhype). Sie stimmt schlicht und einfach nicht. Außerdem
verschweigt die Klimarechte, dass die Ampelkoalition ihre „Bedenken“ im Gesetz für Klimaschutz
und Planungsbeschleunigung aufnimmt, dem zufolge die geplante „Wärmewende“ mit anderen
Sektoren „verrechnet“ werden kann. So steht die Förderung von 147 Autobahnprojekten ganz oben
auf dem Zettel.

Linke Bedenken

DIE LINKE hebt sich diesmal wohltuend von diesem Diskurs ab. Sie weist darauf hin, dass zentrale
Ungerechtigkeiten im Gesetz erst gar nicht vorkommen. Schließlich lebt mehr als die Hälfte der
Bevölkerung zur Miete. Die Kosten für eine neue Heizung können Vermieter:innen jährlich in Höhe
von 8 % auf die Miete im Rechnungsposten Modernisierungsumlage draufsatteln – abzüglich der
staatlichen Förderung. Doch diese ist nicht degressiv, also sozial gestaffelt. Zudem ist es für die
Eigner:innen günstiger, keine zu beantragen und sich den unsäglichen Papierkram, der überdies ein
ganzes Heer staatlich Bediensteter beschäftigen wird, zu ersparen. Während nämlich die staatlichen
Zuschüsse zeitlich begrenzt laufen, werden die bis zu 8 % Mietzuschlag auf Immobilienlebenszeit
eingesackt und erhöhen so die Wohnungsrente.

DIE LINKE fordert also zu Recht die Abschaffung der Modernisierungsumlage, eine sozial gerechte
Finanzierung und planvolles Vorgehen in Gestalt einer ökologisch sinnvollen „Wärmewende“ unter
Berücksichtigung von Fernwärme. Doch eine grundsätzliche Kritik an der Energiepolitik der
Bundesregierung mit ihrem ebenso skurrilen wie ineffektiven Mischmasch aus Regulierungen,
neoliberaler Umverteilung von unten nach oben und populistischem Festhalten an fossilen
Energieträgern unterm Deckmantel Technologieoffenheit formuliert sie nicht. Grundsätzlich hegt sie
keine Einwände am Regelwerk aus Förderhöhen, Einkommensgrenzen und
Mieter:innenschutzklauseln, akzeptiert Subventionen und Marktmechanismen.

Für eine sozialistische Wärmewende!

Statt über Marktanreize einen Übergang ungeplant und unkoordiniert vor sich hinlaufen zu lassen
und die Verantwortung fast vollständig auf die Immobilienbesitzer:innen zu übertragen, braucht es
einen gesamtgesellschaftlichen Plan für eine echte Wärmeverbrauchsreduktion als Teil einer



integrierten Energiewende aller Sektoren. Statt Ausschüttung von Direktinvestitionen mit ihren
Ungerechtigkeiten und ihrem bürokratischen Aufwand braucht es eine Finanzierung durch
progressive Besteuerung aller Einkünfte.

In einem dichtbesiedelten Land wie Deutschland drängt sich an erster Stelle der verpflichtende
Ausbau von kommunalen Fernwärmenetzen auf. Wo dies sich gesamtgesellschaftlich nicht rechnet,
bieten sich individuelle Lösungen an wie Wärmepumpen, aber auch Solarthermie (Erzeugung von
Wärme im Unterschied zur Photovoltaik, die Strom aus Sonnenenergie erzeugt). Ausbau von
Fernwärme im Verbund mit kommunalen Wasserspeichern (Brauch- und Trinkwasser getrennt!)
genießt darüber hinaus den Vorteil, dass die Abwärme aller Sektoren genutzt werden
(Anschlusszwang, Wärmetauschanlagen) sowie Wasserheizung mit überschüssigem erneuerbaren
Strom erfolgen kann – jedenfalls vorrangig vor seinen anderen möglichen Speicherarten (chemisch,
Druckluft).

Natürlich muss dieser Plan Hand in Hand gehen mit Ausbau der Stromnetze und -speicher,
Kollektivierung des Verkehrs (ÖPNV, kommunale Taxis) und seiner Umstellung auf erneuerbare
Energien (Stromleitung, Biomethan). Schließlich gelingt die Wärme- ebenso wenig wie die
Energiewende nur, wenn die Netzbetreiber:innen und Stromproduzent:innen sowie fossilen
Großkonzerne entschädigungslos enteignet werden ebenso wie jene Immobilienbesitzer:innen, die
sich Anschlusszwang und Erneuerung widersetzen. Das gilt auch für Firmen der Bau- und
Ausrüstungsindustrie, die die Umsetzung dieses Plans, nicht technisch bedingt, unnötig verzögern.


